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Über Betrüger
VON REINHARD KADEN

Das Landesberufsgericht für Heil-
berufe beim Oberverwaltungs-
gericht (OVG) für das Land 

Nordrhein-Westfalen in Münster/West-
falen hat einen niedergelassenen Fach-
arzt für Innere Medizin in zweiter Instanz 
wegen Verstößen gegen die Abrech-
nungsvorgaben der Gebührenordnung 
für berufsunwürdig erklärt (Az.: 36 A 
925/23.T) und ihm damit ein Berufs
verbot erteilt. 

Das OVG NRW hatte den Arzt bereits 
zuvor wegen überhöhter Rechnungen 
zu einer Geldbuße von 20.000 Euro 
verurteilt (Urteil vom 6. Februar 2013, 
Az.: 6 TA 1843/10.T) und ihm das passive 
Berufswahlrecht entzogen. Gegenstand 
des berufsgerichtlichen Verfahrens wa-
ren vier Rechnungen gegenüber Privat-
patienten aus den Jahren 2006 und 
2007, in denen der Beschuldigte ent-
gegen der Gebührenordnung für Ärzte 
(GOÄ) insbesondere die Gebühren für 
die sonografischen Leistungen Nrn. 401, 
404, 410 und 420 mehrfach und die Ge-
bühren Nrn. 3, 80 und 417 zusätzlich an-
gesetzt hatte. Die Rechnungsstellungen 
sei in den angeschuldigten Fällen ob-
jektiv fehlerhaft, weil es nicht zu mehre-
ren Arzt-Patienten-Kontakten gekom-
men sei. Der Beschuldigte habe zum 
Teil sogar Daten, an denen der Patient 

gar nicht in der Praxis gewesen war, er-
funden und in der Rechnung angege-
ben. Die gegen das Urteil vom Beschul-
digten erhobene Verfassungsbe-
schwerde hat das Bundesverfassungs-
gericht mit Beschluss vom 3. März 2014 
(Az. 1 BvR 1128/13) nicht zur Entschei-
dung angenommen. 

Der Arzt fuhr auch nach diesem Ur-
teil mit seinen Abrechnungsbetrüge-
reien fort. Er setzte zum Beispiel an 
einem Tag 20-mal die Nr. 644 GOÄ 
(Untersuchung der Strömungsverhält-
nisse in den Extremitätenarterien bzw. 
-venen mit direktionaler Ultraschall-
Doppler-Technik) an. 

Aus diesem Grunde erhob die Staats-
anwaltschaft gegen den Internisten An-
klage wegen gewerbsmäßigen Betrugs 
in 572 Fällen mit einem Gesamtscha-
densbetrag von 79.765,52 Euro. Das 
Verfahren wurde gegen Zahlung eines 
Geldbetrags in Höhe von insgesamt 
90.000 Euro eingestellt. 

Für die Ärztekammer war der Fall da-
mit nicht ausgestanden, sodass im März 
2023 ein Verfahren vor dem Berufsge-
richt in Köln stattfand. Dabei wurde der 
angeklagte Arzt wegen Verletzung sei-
ner Berufspflichten zu einer Geldbuße 
in Höhe von 50.000 Euro verurteilt. Der 
mehrfache – zum Teil bis 16-fache – An-
satz der in den Rechnungen ausgewie-
senen und streitgegenständlichen 
Nummern der GOÄ widerspreche der 
GOÄ, weil die Abrechnungstatbestände 
eine Mehrfachabrechnung entweder 
von vornherein nichtzuließen, mehrere 
Arzt-Patienten-Kontakte für den Ansatz 
forderten, ein Nebeneinander mit ande-
ren Nummern der GOÄ ausschlössen 

oder den Ansatz nur im Zusammenhang 
mit anderen Leistungen gestatteten – 
so das Gericht. 

Gegen das Urteil legten sowohl der 
angeklagte Arzt als auch die Ärztekam-
mer vor dem Landesberufsgericht in 
Münster Berufung ein.

In diesem Prozess hatten die Richter 
keinen Zweifel daran, dass der Beschul-
digte mit den streitigen Rechnungsstel-
lungen aufgrund der darin enthaltenen 
hohen Zahl von nicht abrechenbaren 
Gebührenpositionen die Pflicht zur ge-
wissenhaften Ausübung seines Berufs 
verletzt und dem ihm im Zusammen-
hang mit dem Beruf entgegengebrach-
ten Vertrauen nicht entsprochen hat. 
Aus den Äußerungen des Angeklagten 
schloss das Gericht, dass dieser sein 
berufsrechtswidriges Abrechnungsver-
halten – selbst bei Verhängung der 
höchstmöglichen Geldbuße – auch 
künftig unverändert fortsetzen würde, 
und erteilte ihm Berufsverbot. 

Solche Fälle sind leider keine Rarität. 
Die Stelle zur Bekämpfung von Fehl-
verhalten im Gesundheitswesen des 
Spitzenverbandes Bund der Kranken-
kassen hat in den Berichtsjahren 2022 
und 2023 pro Jahr etwa 3.000 Fälle 
von Fehlverhalten bei Ärzten verfolgt 
– mit einem Schaden von 2,45 Millio-
nen Euro pro Jahr. 

Dringen solche Verfehlungen an die 
Öffentlichkeit, lösen sie in den Medien 
ein großes Echo aus. So bringen 0,75% 
Missetäter 99,25 % der ärztlichen Be-
rufsgruppe mit in Verruf. Es ist eine 
Schande! Viel schöner wäre doch die 
Meldung: Alle Ärzte rechnen korrekt ab!
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